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merntafelu uusgegeben . D l

127 . 899 Fahrrad - Nummerntafeln ausgeg eben.

ßis ? ei nach lies all oh 22 . d . wuraen in Wien 127 . 399 Fahrrad - Num-

5- verteilen sich auf die einzelnen Bezirke wie

folgt ; Innere Staat 1, 968 , T e opoldstadt 0 , Lji ;lp fandst ras ? e 8 . 476 , Wieden

2 . 075,Margareten Lp650 . Mariahilf 2 . 129 > Neubau 2 . 379 , Josefstadt 1 . 75U*

Alsergrund 3 . 678 , Favoriten II,kRS,Simmering 5 * 539 > Meialing 7 * 8L' LpHi etzing
10 . 017,Rudolfsheim - Fünfhars c . 939 * Ottakring 9 « 259,Kernais Lp 863 , Währing

Lp 336 , Döbling 3 . 995 ? Xgi 'h bens u 7 * 085 una Floridsaorf 20 . 217*

Demnach hat Floricsdorf die meisten Fahrräder,dann folgen

Favoriten,Hietzing una Ottakring,während in der Josefstadt uie wenigsten
Fahrräder angemr - Idet wurden.

Ehr ung en der S taat V len j ür_ langdienende Hausgehi lfinnen.
Gemäss den Beschlüssen der Wiener Bürgerschaft werden im De¬

zember zur öffentlichen Würdigung von Hausgehilfen,die bei einem und dem¬

selben in Wien wohnhaften Dionstgobor soit 2S oaer 90 Jahren in Diensten

stehen,wiederum Ehrungen verliehen . Die Ehrungen verleiht der Bürgermeister

Die Verleihung erfolgt nur an Hausgehilfin ( Hausgehilfinnen ) ,die aie oster

roichische Bundesbürgerschaft besitzen,ein einwandfreies moralisches und

staatsbürgerliches Verhalten aufwoison können , bei einem und demselben

in Wien . wohnhaften Dienstgebor ( in seiner Familie ) spätestens am 1 . Okto¬

ber d . J . eine ununterbrochene Dienstzeit von mindestens 25 oder 50 Jahren,

davon mind stons die letzten 5 Jahre in Wien , voll streckt haben und deren

Dienstverhältnis zu diesem Zeitpunkt in Wien noch aufrecht besteht . Aus¬

geschlossen von den Ehrungen sind Hausgehilfen,die mit dem Dionstgobor in

der ersten ouor zweiten Linie verwandt sind . Hausgohilfcn,die bereits eine

Ehrung erhalten haben , sind von einer zweiten Ehrung aor gleichen Art

ausgoschlo sson.
Um die Verleihung der Ehrungen ist anzusuchen . Ein Anspruch

darauf besteht nicht . Die Gesucne sind in der Zeit vom 1,bis pl . üktobci

bei der Magistratsabtoilung 2 , 1 . , Rathausstrasse 1I4/ 16 , Halbstock , links,

während aor Amts stunden schriftlich cinzubringen . Don Gesuchen sind der

Heimat schein des Hausgohilfcn ( Hausgehilfin ) oder eine andere amtliche

Urkunde , aus der die österreichische Bundesbürgerschaft unzweifelhaft zu

entnehmen ist, und ein Zeugnis des Dienstgebers beizuschlioSsen . Die Aus¬

stellung des Zeugnisses hat unter Benützung dos amtlich aufgelegten For¬

mulare s , das in den Einreichung ? stellen aor Bozirkshauptmannschait ^ n der

Wiener Bezirke una aor Magistratsabtcilung 2 unonetgaltlieh erhältlich

ist, zu ; rfolge * . , i i 0 Gesuche sind mit inom Bundes Stempel in Betiage von

1 » 50 Schilling und cns Zeugnis des Dien : tgebers mit Anem Bundesstempol

im Betrage von I J Groschen zu versehen»
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